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A) STÄDTEBAULICHE  BEGRÜNDUNG  
 

 

1. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  
 
 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 7.540 

m², mit den Flurstücken Nr. 759, 760 und 761 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße 
K7522, Flurstück Nr. 1426 und einer Teilfläche der Wegefläche, Flurstücke Nr. 1543. 

 
 Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 Im Norden  durch das Flurstück Nr. 758 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße K7522, 

Flurstück Nr. 1426  
     Im Osten durch die Auffahrt zur B30, Flurstücke Nr. 1543 und 1000/2, 
 Im Süden durch das Flurstück Nr. 762 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße K7522, 

Flurstück Nr. 1426 
     Im Westen durch die Flurstücke Nr. 597, 598, 599, 600/1 und 600/5. 
 
 

 

2. RÄUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION 
 
 Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Achstetten, zwischen der 

Kreisstraße K7522 im Westen und der Auffahrt zur Bundesstraße B30 im Osten. Die Fläche 
wird derzeit landwirtschaftlich als Grünfläche genutzt. 

  
 Die Grundstücke, die überplant werden sollen, befinden sich in Privatbesitz. 
 Die Ver- und Entsorgung, die Löschwasserversorgung und die Verkehrserschließung im 

Plangebiet sind gesichert. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMEINDE ACHSTETTEN                                                                                                                    SATZUNG – BEBAUUNGSPLAN 
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN „TANK- UND RASTANLAGE ACHSTETTEN“                          
            

       Seite 14 von 20 

3. BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 
 
 Das Plangebiet liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB.  
 
 
 

4. VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG 
  

 Flächennutzungsplan 
 
 Der sich in der Fortschreibung befindliche rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) 2015 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim stellt innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs für das Plangebiet „Fläche für die Landwirtschaft Baufläche“ dar.  

 Die Planung soll im Rahmen der Fortschreibung an die geplante Nutzung einer 
„Sonderbaufläche“ angepasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Natur- und Landschaftsschutz 

 
 Die von der Planung betroffenen Flächen liegen in keinem Landschaftsschutzgebiet oder in 

der Nähe von Natur- und Vogelschutzgebieten sowie von SPA-Gebieten. 
 
 

 

5. ANLASS DER PLANUNG  
 
 Im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße B30 in Achstetten plant der Vorhabenträger, 

die SD Station Development GmbH, Schlossstraße 19 in 82031 Grünwald den Bau einer 
Eni-Tank- und Rastanlage.  

 Die Tankstelle soll neben den üblichen Einrichtungen wie Service-Station und Shop auch 
eine Waschhalle und SB-Waschplätze anbieten. 
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 Um die planungsrechtliche Zulässigkeit für das geplante Sondergebiet herzustellen, sollen 
durch einen Bebauungsplan die erforderlichen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. 

  
 

 

6. PLANERFORDERNIS NACH § 1 (3) BAUGB / VERFAHRENSSTAND 
 
 Das Plangebiet ist dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzurechnen. Das Vorhaben mit 

der geplanten Nutzung einer Tank- und Rastanlage ist daher auf der Basis des geltenden 
Planungsrechts nicht zulässig. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Tank- und Rastanlage Achstetten“ erforderlich. 

 

 Umweltprüfung 
 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB 

durchgeführt. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist darüber hinaus das Themenfeld 
Artenschutz zu bearbeiten. Beide Untersuchungen werden als Anlage zur Begründung dem 
Bebauungsplan beigefügt.  

 Im Rahmen des Umweltberichtes wird ebenfalls geprüft, in welcher Form 
Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden können. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem 
Landratsamt Biberach. 

 

 Aufstellungsbeschluss  
 Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 25.10.2021 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes "Tank- und Rastanlage Achstetten“ beschlossen und die Verwaltung 
beauftragt, die erforderlichen Verfahrensschritte einzuleiten. 

 
 
 

7. GENERELLE ZIELE DER PLANUNG 
 
 Im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses wurden dem Bebauungsplan folgende 

grundsätzlichen Planungsziele zugrunde gelegt: 
 

• Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 BauNVO  

• Festsetzung einer höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse 

• Festsetzungen einer höchstzulässigen überbaubaren Grundfläche (GR) je Baufeld 

• Festsetzungen einer höchstzulässigen Gebäudehöhe (GH) in Meter über EFH 

• offene Bauweise für Gebäudelängen bis 50 m   

• landschaftliche Einbindung durch Bepflanzungsmaßnahmen 

• Entwicklung eines Ausgleichskonzeptes  
  
 
 

8. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 

8.1 Erschließung  

 
 Die verkehrstechnische Anbindung des Sondergebietes erfolgt über die angrenzende 

Kreisstraße K7522. Von Norden kommend wird eine Linksabbiegespur errichtet. 
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8.2 Versorgung und Entsorgung 
 
 Die notwendigen Medien zur Ver- und Entsorgung des Planbereichs werden an die 

vorhandenen Leitungstrassen angebunden. 
 Die Dimensionierung der vorhandenen Kanalisation ist ausreichend bemessen.  
 Die Entwässerung für das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem geplant. 
 
 Grundstücksentwässerung: 
 Privates unverschmutztes Oberflächenwasser soll in mehrere geplante 

Versickerungsmulden eingeleitet werden, mit einem Überlauf in den Mischwasserkanal. 
 Das anfallende gewerbliche Schmutzwasser wird der Misch- bzw. 

Schmutzwasserkanalisation zugeführt. 
 
 

8.3 Artenschutz 

 

 (siehe Anlage: Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Büro Zeeb & Partner, Ulm vom 
23.07.2021) 

 

 Fazit 
 Von einem Vorkommen der in Kap. 5 und 6 behandelten Arten der Roten Listen und streng 

geschützten Arten ist Stand heutiger Kenntnis im Vorhabensgebiet nicht auszugehen. Eine 
Kartierung ist daher nicht notwendig. Die in Kap. 9 aufgeführten Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung sind jedoch zu beachten und in den Bebauungsplan 
aufzunehmen. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
 Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sind durchzuführen, um einen 

Verbotstatbestand durch die Umsetzung der Baumaßnahmen auszuschließen: 
  
 - Zur Vermeidung eines Verbotstatbestandes für ubiquitäre Vogelarten, sowie Vogelarten 

angrenzender Lebensräume muss die Baufeldfreimachung und Gehölzrodung in der 
vogelbrutfreien Zeit (01.10. – 28.02.) stattfinden. 

 - Erhalt der Bäume am Rand des Vorhabensgebiets. 
 
 

8.4 Immissionsschutz 

 

 (siehe Anlage: Schalltechnische Untersuchung Straßenverkehrslärm, schall.tech 
Ingenieurbüro Fend, Friedberg vom 24.08.2021) 

 

 Ergebnisse 
 Es zeigt sich, dass der Immissionsrichtwert tags um mehr als 10 dB(A) an den untersuchten 

Immissionsorten unterschritten wird. Die Immissionsorte liegen somit nach TA Lärm tags 
nicht im Einwirkungsbereich des Vorhabens. Konflikte aus Sicht des Schallschutzes sind 
nicht zu befürchten. 

  
 Nachts wird der Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Das Vorhaben 
 wäre somit nach TA Lärm Ziff. 4.2.c genehmigungsfähig, ohne dass die Vorbelastung der 

Nachbarschaft durch andere Betriebe und Anlagen (z. B. Gewerbegebiet Engelberg) 
betrachtet werden muss. 

 
 Die Pegelanteile der einzelnen Schallquellen am Beurteilungspegel können in Anlage 2 

abgelesen werden. Als maßgebliche Lärmquellen in der Nacht erweisen sich die 
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Treibstoffanlieferung mit einem Teilpegel von 34,3 dB(A) und der Betrieb eines Lkw-
Kühlaggregats während des Tankens mit 34,8 dB(A) (jeweils für ip_2). 

 

 Schallschutzmaßnahmen 
 Wenn das Bauvorhaben auf Grundlage der vorliegenden Planung errichtet und wie geplant 

betrieben wird (vgl. Kap. 3), sind am Bauvorhaben keine Maßnahmen zum Schutz der 
Nachbarschaft notwendig. 

 

 

 

9. ALTLASTEN 
 
 Kennzeichnungspflichtige Flächen nach § 9 (5) BauGB sind nicht bekannt. Das Plangebiet 

stellt keine Altlastenverdachtsfläche dar.  
 
 
 

10. BEGRÜNDUNG DER PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN 
 
 Zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung werden in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen:  

 

 Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich ist in dem festgesetzten Umfang erforderlich, um für das geplante 
Vorhaben ein qualifiziertes Planungsrecht zu schaffen. 
 

 Art der baulichen Nutzung 
Von der Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan entsprechend der geplanten 
Nutzung ein „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) im Sinne von § 11 BauNVO fest.  
 

 Maß der baulichen Nutzung 
Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gem. § 16 
Abs. 3 BauNVO stets die Grundflächenzahl sowie die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe 
der baulichen Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, 
insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. 
 
Der Bebauungsplan trägt dieser Maßgabe dadurch Rechnung, dass er eine höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse, eine höchstzulässige überbaubare Grundfläche (GR) und die Höhe 
der baulichen Anlagen für die Bauquartier in Form einer höchstzulässigen Gebäudehöhe 
(GH) festsetzt.  
Diese Festsetzungen fügen sich in die in § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
festgelegten Obergrenzen ein, gestatten die geplante Bebauung und tragen darüber hinaus 
der Umgebungsbebauung Rechnung.  
Gemäß § 19 (4) BauNVO Satz 2 darf die zulässige Grundfläche bis zu 50 % überschritten 
werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8.  

 Öffentliche und nachbarliche Belange werden nicht beeinträchtigt.  
 

 Höhenlage der Gebäude 
 Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) orientiert sich an dem vorhandenen Gelände. 
 

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 In Anbetracht der geplanten kleinteiligen Baukörper wird im Plangebiet eine „offene 

Bauweise“ festgesetzt, hierbei sind Gebäude bis 50m Länge zulässig.  
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 Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, über die 
nicht hinaus gebaut werden darf, Gebäude und Anlagen können jedoch durchaus dahinter 
zurückbleiben. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden unter Bezugnahme auf die 
geplante Nutzung in Abhängigkeit der sonstigen Festsetzungen flächenhaft ausgewiesen 
und sollen die künftige Bebauung mit einem angemessenen Spielraum zulassen. Die 
baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen müssen eingehalten werden. 

 
 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Zufahrten, Wege, Preismasten, 

Fahnenmasten sowie Nebenanlagen gem. § 14 (1+2) BauNVO zulässig. 
 

Verkehrserschließung 
 Die verkehrstechnische Anbindung des Sondergebietes erfolgt über die angrenzende 

Kreisstraße K7522. Von Norden kommend soll zusätzlich eine Linksabbiegerspur errichtet 
werden. 

 Als nachrichtliche Übernahme ist entlang der überörtlichen Kreisstraße K7522 und der 
Auffahrt zur angrenzenden Bundesstraße B30 eine 15,0 bzw. 20,0 m breite Abstandsfläche 

– Anbauverbotsstreifen - von baulichen Anlagen freizuhalten. 

 Aus Verkehrssicherheitsgründen wurde entlang der Auffahrt zur Bundestraße ein Ein- und 

Ausfahrtsverbot festgesetzt. 
 
 In der Einmündung zur westlich angrenzenden Kreisstraße sind aus Gründen der 

Verkehrssicherheit entsprechende Sichtwinkel festgesetzt, die von baulichen Anlagen 
freizuhalten sind.  

 

Flächen für Garagen, Stellplätze, Staubsaugerplätze und Elektroladeplätze  
Die Anordnung der Flächen für Garagen, Stellplätze Staubsaugerplätze und 
Elektroladeplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. in den hierfür 
festgesetzten Flächen zulässig. 

 Eine erforderliche Umspannstation wurde im Plan festgesetzt. 
 

 Bepflanzungsmaßnahmen / Ausgleichsmaßnahmen / Regenwasser   

Die Bepflanzungsmaßnahmen entlang der angrenzenden Verkehrsflächen und im 

nördlichen Bereich werden zur Eingriffsminimierung und als Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt.  
Am Rande des Plangebietes, entlang der Plangebietsgrenzen werden in den geplanten 

privaten Grünflächen Bereiche zur Regenwasserversickerung errichtet. 
 

 Immissionsschutz 
 Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (Verkehrslärm) sind im Plangebiet keine 

Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
   
 
 

11. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 (1+2) BAUGB UND 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN GEM. § 4 (1+2) BAUGB 
 
 Am 25.10.2021 hat der Gemeinderat der Gemeinde Achstetten in öffentlicher Sitzung den 

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage 
Achstetten“ gefasst.  

 
 Die Bürger werden über die Planungsziele frühzeitig informiert. Vom 15.11.2021 bis 

17.12.2021 werden die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
durchgeführt. 
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 Am . . . . 2021 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Auslegungsbeschluss zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten“ gefasst.  

 
 Nach amtlicher Bekanntmachung am . . . . 2021 liegt der Bebauungsplan vom . . . . 2021 bis 

einschließlich . . . . 2021 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
  

 

 

11. FLÄCHENBILANZ 
 
 Die Flächenbilanz stellt sich wie folgt dar: 
 
 Sondergebiet (SO)      6.170  m² 
       davon private Grünflächen     2.570 m² 
 öffentliche Verkehrsfläche Kreisstraße    1.370 m² 
 
 Fläche des Verfahrensgebietes    7.540  m²  

 
 
 

12. ANLAGEN 
 

12.1 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Büro Zeeb & Partner, Ulm vom 23.07.2021 

 

12.2 Umweltbericht, Büro Zeeb & Partner, Ulm vom . . . . . . 2021 
 

12.3 Schalltechnische Untersuchung Straßenverkehrslärm, schall.tech Ingenieurbüro Fend, 
Friedberg vom 24.08.2021 

 
 
 
 

B) UMWELTBERICHT  
 
 
 
 

 C) MONITORING – KONZEPT GEMÄSS § 4C BAUGB 
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Langenargen, den                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                    Rainer Waßmann, Stadtplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss durch den Gemeinderat  
Gemeinde Achstetten, den                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    Kai Feneberg, Bürgermeister  
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II)    SATZUNG über die örtlichen Bauvorschriften  

         zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

        „Tank- und Rastanlage Achstetten “ 

   
 

Fassung vom:    23.09.2021   

                

- zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung - 
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 RECHTSGRUNDLAGEN   
 

Landesbauordnung (LBO) für  i. d. F. vom 05. März 2010 (GBl. S. 358),  

Baden-Württemberg zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 
2019 (Gbl. S. 313)  

Gemeindeordnung (GemO) für  i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt 

Baden-Württemberg  geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17. Juni 2020 (GBl. S. 403) 

 
Aufgrund des § 74 (1) und (7) Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 
i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Achstetten in öffentlicher Sitzung am  . . . . 2021 die 
örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und 
Rastanlage Achstetten" als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 

§ 1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH   
 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften ist 
mit dem räumlichen Geltungsbereich der Bebauungsplan-Satzung „Tank- und 
Rastanlage Achstetten" deckungsgleich. Der räumliche Geltungsbereich ist im 
Lageplan schwarz gestrichelt umrandet. 

 
 
 
 

§ 2 BESTANDTEILE  UND  ANLAGEN   
 

Die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten" besteht aus folgenden 
Unterlagen: 
 

- Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 23.09.2021 
 

- Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 23.09.2021 
 

- Begründung in der Fassung vom 23.09.2021 
 
 
 
 

§ 3 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN   
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.  
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§ 4 INKRAFTTRETEN   
 

Die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten" tritt mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung sind sämtliche Bauvorschriften von 
Bebauungsplänen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Planes 
aufgehoben 

 
 
 
 
 
 
Beschluss durch den Gemeinderat  
Gemeinde Achstetten, den                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    Kai Feneberg, Bürgermeister  
    

 

 

 

 

 

 

 

 AUSFERTIGUNGSVERMERK   
 
zu den örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- 
und Rastanlage Achstetten" 
 
Der textliche und zeichnerische Inhalt der örtlichen Bauvorschriften stimmen mit 
dem Satzungsbeschluss vom . . . . 2021 überein. 
 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 
 
 
 
 
 

Beschluss durch den Gemeinderat  
Gemeinde Achstetten, den                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    Kai Feneberg, Bürgermeister  
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TEIL II:  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN    
                  
  zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten" 
 
 
 

1. Örtliche Bauvorschriften      
  (Gestaltungsvorschriften gem. § 74 LBO) 

 
1.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  § 74 (1) 1  LBO 
 
 Nicht zulässig zur Fassadengestaltung sind folgende 

Materialien:  
 Verspiegelte Glasflächen. Solar- und Photovoltaikanlagen 

sind hiervon ausgenommen.  
 
 

1.2 Dachform / Dachgestaltung § 74 (1) 1  LBO 
 
 Zulässig sind Flachdächer (FD) und Satteldächer (SD). 

Dachneigungen gem. Planeintrag. 
 
 Füllschema der Nutzungsschablone: 
 
 
 
 
 
 

1.3 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen  § 74 (1) 3  LBO 
 
 Innerhalb der Baugrundstücke sollten für offene Stellplätze 

wasserdurchlässige Beläge (z.B. Rasengittersteine, 
wasserdurchlässiges Betonpflaster, Schotterrasen oder 
Pflaster mit breiten Fugen) verwendet werden.  

 Sonstige unbefestigte Grundstücksflächen, die nicht für 
Zufahrten und Stellplätze genutzt werden, sind als 
Grünflächen anzulegen und mit standortgerechten Gehölzen 
und Stauden zu bepflanzen. 

 

 

1.4 Werbeanlagen § 74 (1) 2  LBO 
 
 Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form 

von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sind nicht zulässig. 
 
 Die Errichtung einer zentralen Werbeeinrichtung 

(Werbepylon) in erforderlicher Höhe ist zulässig. 
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2. Anlagen zu den örtlichen Bauvorschriften     
  

2.1 Lageplan zu den örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom   
         23.09.2021 

  

2.2 Begründung der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom   
 23.09.2021 

 
 
 
 
 
Beschluss durch den Gemeinderat  
Gemeinde Achstetten, den                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    Kai Feneberg, Bürgermeister  
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TEIL II:  BEGRÜNDUNG DER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN   
                 
  zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten" 
 
 
 
 

  INHALT: 
 
 

1. Räumlicher Geltungsbereich 

2. Räumliche und strukturelle Situation  

3. Bestehende Rechtsverhältnisse 

4. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 

5. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1+2) BauGB und Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 (1+2) BauGB 
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1. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  
 
 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 7.540 

m², mit den Flurstücken Nr. 759, 760 und 761 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße 
K7522, Flurstück Nr. 1426 und einer Teilfläche der Wegefläche, Flurstücke Nr. 1543. 

 
 Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 Im Norden  durch das Flurstück Nr. 758 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße K7522, 

Flurstück Nr. 1426  
     Im Osten durch die Auffahrt zur B30, Flurstücke Nr. 1543 und 1000/2, 
 Im Süden durch das Flurstück Nr. 762 sowie einer Teilflächen der Kreisstraße K7522, 

Flurstück Nr. 1426 
     Im Westen durch die Flurstücke Nr. 597, 598, 599, 600/1 und 600/5. 
 

 

 

2. RÄUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION 
 
 Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Achstetten, zwischen der 

Kreisstraße K7522 im Westen und der Auffahrt zur Bundesstraße B30 im Osten. Die Fläche 
wird derzeit landwirtschaftlich als Grünfläche genutzt. 

  
 Die Grundstücke, die überplant werden sollen, befinden sich in Privatbesitz. 
 Die Ver- und Entsorgung, die Löschwasserversorgung und die Verkehrserschließung im 

Plangebiet sind gesichert. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 
 
 Das Plangebiet liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB.   
 
 
 

4. BEGRÜNDUNG DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN 
 

Die Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen, Dachgestaltung 

und Werbeanlagen sind erforderlich, um die notwendige Gestaltungsqualität 
sicherzustellen.  
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Rainer Waßmann 

Stadtplaner, Dipl.-Ing. (TU)  
_________________________________ 
 
Mühlstraße         10 
88085 Langenaregen 
  
Telefon   +49 (0) 7543 302 88 12 
Mobil  +49 (0) 173 599 23 75 
 
E-Mail   rainer.wassmann@ 
                  planwerkstatt-bodensee.de 

Die örtlichen Bauvorschriften zu den Dachformen lassen Flachdächer mit einer 
Dachneigung von 0° - 6° zu. Diese Dachformen entsprechen den örtlichen Vorgaben bei 
gewerblich genutzten Gebäuden.  
 

Die Bauvorschriften zur Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, speziell von 
PKW-Stellplätzen sowie deren Zufahrten und von Zugängen sind erforderlich, um 
insbesondere dem Boden- und Umweltschutz Rechnung zu tragen. Die Vorschriften 
versickerungsfähiger Bodenbeläge minimiert die Versiegelung der Oberflächen.  
 
 

 

5. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 (2) BAUGB UND 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN GEM. § 4 (2) BAUGB 
 
 Am 25.10.2021 hat der Gemeinderat der Gemeinde Achstetten in öffentlicher Sitzung den 

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage 
Achstetten“ gefasst.  

 Die Bürger werden über die Planungsziele frühzeitig informiert. Vom 15.11.2021 bis 
17.12.2021 werden die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
durchgeführt. 

 
 Am . . . . 2021 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Auslegungsbeschluss zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tank- und Rastanlage Achstetten“ gefasst.  
 Nach amtlicher Bekanntmachung am . . . . 2021 liegt der Bebauungsplan vom . . . . 2021 bis 

einschließlich . . . . 2021 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 

  
Plan aufgestellt am: 23.09.2021 
  
Planer: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Langenargen, den                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                    Rainer Waßmann, Stadtplaner 
 
 
Beschluss durch den Gemeinderat  
Gemeinde Achstetten, den                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    Kai Feneberg, Bürgermeister  
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TEIL I + II   VERFAHRENSVERMERKE   
  

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zu den örtlichen Bauvorschriften „Tank- und 
Rastanlage Achstetten“  

 
 

1.    Aufstellungsbeschlüsse durch den Gemeinderat gem. § 2 (1) BauGB  am    25.10.2021 

 

2.    Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) BauGB  am    04.11.2021 

 

3.    Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  am    04.11.2021 

       gem. § 3 (1) BauGB 

 

4.    Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. § 3 (1 ) und  vom   15.11.2021 

       § 4 (1) BauGB    bis     17.12.2021 

 

5.    Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (1) BauGB / Billigung  am        

       des Entwurfes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der örtlichen  

       Bauvorschriften und Auslegungsbeschlüsse durch den Gemeinderat  

 

6.    Bekanntmachung der öffentlichen Auslegungen gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB  am        

 

7.    Öffentliche Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  vom        

       und der örtlichen Bauvorschriften mit Begründungen i. d. Fassung  bis           

       vom  . . . . . . 2021 gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

 

8.    Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und  am       

       Satzungsbeschlüsse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB und § 74 (7) LBO 
 
 
 

 

Achstetten, den                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       (BÜRGERMEISTER) 
 
 

 
AUSFERTIGUNG 

 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der 

örtlichen Bauvorschriften stimmen mit dem Satzungsbeschluss vom  . . . . . . . .    überein. 

Die Verfahren wurden ordnungsgemäß durchgeführt. 

 

 

Achstetten, den                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       (BÜRGERMEISTER) 

 

 

 

Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften am . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Achstetten, den                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       (BÜRGERMEISTER) 

 


